
 

Niederschrift 

 

über die 27. Sitzung des Kreisausschusses am 11.03.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Anwesend:

Vorsitzender: 

Pusch, Stephan Landrat  

Kreisausschussmitglieder: 

Caron, Wilhelm Josef  

Dahlmanns, Erwin  

Derichs, Ralf  

Jansen, Franz-Michael 

(als Vertreter für Jüngling, Liane) 

 

Kehren, Hanno Dr.  

Krekels, Gerhard 

(als Vertreter für Tholen, Heinz-Theo) 

 

Lenzen, Stefan  

Meurer, Dieter  

Meurer, Maria  

Paffen, Wilhelm  

Reyans, Norbert  

Schlößer, Harald  

Schmitz, Ferdinand Dr.  

Stock, Michael  

Wolter, Heinz-Jürgen 

(als Vertreter für Schreinemacher, Walter Leo) 

 

Von der Verwaltung: 

Machat, Liesel Allgemeine Vertreterin  

Preuß, Helmut  

Schöpgens, Ludwig  

Schneider, Philipp  

Nießen, Josef  

Kremers, Ernst  

Montforts, Anja  

 

 

Abwesend: 

Kreisausschussmitglieder: 

Jüngling, Liane*  

Schreinemacher, Walter Leo*  

Tholen, Heinz-Theo*  

 

*entschuldigt 

 

Anfang: 18:00 Uhr 

Ende:  18:35 Uhr 
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Der Kreisausschuss versammelt sich heute im Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses Heins-

berg. 

 

Vor Eintritt in die Beratung führt Landrat Pusch aus, die GRÜNE-Fraktion habe am 

10.03.2014 darum gebeten, eine Ausschussergänzungswahl für den Jugendhilfeausschuss 

vorzunehmen. Er schlage vor, dieser Bitte nachzukommen und die Ergänzungswahl unter 

TOP 1 vorzunehmen. 

 

Sodann beschließt der Kreistag nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit durch Landrat Pusch die folgende 

 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentliche Sitzung: 

 1.   Ausschussergänzungswahlen 

 2.   Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Untersuchung von Tri-

chinenproben durch den Kreis Viersen 

 3.   Kommunales Integrationszentrum Kreis Heinsberg 

 4.   Kommunale Pflegeplanung -örtliche Planung - des Kreises Heinsberg (Stand: 

01.01.2014) 

 5.   Fortschreibung des Frauenförderplanes des Kreises Heinsberg sowie Bericht zum 

vierten Frauenförderplan 

 6.   Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen 

gem. § 22 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) 

 7.   Gemeinsamer Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion gem. § 5 GeschO betr. "Ein-

führung eines Controllings" 

 8.   Bericht der Verwaltung 

 9.   Anfragen 

Nichtöffentliche Sitzung: 

 10.   Besetzung einer Schulaufsichtsbeamtenstelle beim Schulamt für den Kreis Heinsberg 

 11.   Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zur Gründung der IRR - Innovations-

region Rheinisches Revier GmbH 

 12.   Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD 

HS) gemeinnützige GmbH 

 13.   Bericht der Verwaltung 

 14.   Anfragen 
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  1:   

 

Ausschussergänzungswahlen 

 

Beratungsfolge: 

11.03.2014 Kreisausschuss 

20.03.2014 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 7 Kreisordnung NRW wählen die Kreistagsmitglieder im Fall des vor-

zeitigen Ausscheidens eines Ausschussmitglieds auf Vorschlag der Fraktion, welcher das 

ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger. 

 

a) Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

Herr Matthias Münster, bislang stv. sachkundiger Bürger im Ausschuss für Umwelt und Ver-

kehr, nimmt diese Funktion aufgrund eines Wohnungswechsels nicht mehr wahr. Als neues 

stv. Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Verkehr schlägt die FDP-Fraktion Herrn Dr. 

Klaus Wagner, Heideweg 9, 41844 Wegberg, vor. 

 

b)  Wahlausschuss 

 

Herr Ralf Derichs wurde durch Kreistagsbeschluss vom 16.05.2013 zum Mitglied im Wahl-

ausschuss für die Kommunalwahlen 2014 gewählt. Da Herr Derichs bei den Kommunalwah-

len 2014 als Landrat kandidiert, darf er die Funktion als Mitglied im Wahlausschuss gemäß 

§ 2 Abs. 7 des Kommunalwahlgesetzes nicht weiter ausüben. Als neues Mitglied im Wahl-

ausschuss schlägt die SPD-Fraktion Herrn Jürgen Plein, bislang stv. Mitglied, vor. Der Vor-

schlag für ein neues stv. Mitglied wird in der Kreisausschusssitzung am 11.03.2014 unterbrei-

tet. 

 

Landrat Pusch führt aus, als neues stv. Mitglied im Wahlausschuss schlage die SPD-Fraktion 

Herrn Gerhard Krekels vor.  

 

c) Jugendhilfeausschuss 

 

Weiterhin führt Landrat Pusch aus, die GRÜNE-Fraktion habe mitgeteilt, dass Frau Natalie 

Kranzusch, bislang stv. sachkundige Bürgerin im Jugendhilfeausschuss, diese Funktion aus 

beruflichen Gründen nicht mehr wahrnehmen könne. Als neues stv. Mitglied im Jugendhil-

feausschuss schlage die GRÜNE-Fraktion Herrn Jörg van den Dolder vor.  
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Beschlussvorschlag: 

 

Den vorgeschlagenen Ausschussneubesetzungen wird zugestimmt.   

 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Landrat Pusch hat an der Abstimmung nicht teilgenommen.  
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  2:   

 

Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Untersuchung von Trichi-

nenproben durch den Kreis Viersen 

 

Beratungsfolge: 

11.03.2014 Kreisausschuss 

20.03.2014 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ca. 5.200,00 €/Jahr bzw. kostenneutral 

 

Leitbildrelevanz: 4.2 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Ab dem Jahr 2004 hat die Europäische Union (EU) durch die Verabschiedung verschiedener 

Verordnungen ein europaweit einheitliches Lebensmittel- und Futtermittelrecht installiert, mit 

dem die bis dahin bestehenden nationalen Regelungen überwiegend abgelöst worden sind. 

Einer dieser Rechtsetzungsakte der EU ist die Verordnung 882/2004 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 29.04.2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhal-

tung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit 

und Tierschutz. In Artikel 12 der VO(EG) 882/2004 ist vorgesehen, dass die zuständigen Be-

hörden bei der Benennung von Laboratorien, welche die bei amtlichen Kontrollen gezogenen 

Proben analysieren können, nur solche Laboratorien benennen (können), die entsprechend den 

festgelegten Europäischen Normen betrieben, bewertet und akkreditiert werden. Die seitens 

der EU für die Umsetzung dieser Vorgaben eingeräumten Übergangsfristen sind endgültig 

zum 31.12.2013 ausgelaufen. 

 

Um die Untersuchungen der amtlichen Trichinenproben auch weiterhin im Eigenlabor des 

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des Kreises Heinsberg durchführen zu kön-

nen, wäre eine Akkreditierung entsprechend des Art. 12 der VO(EG) 882/2004 notwendig. 

 

Die Kosten für das Akkreditierungsverfahren sind mit einmalig ca. 5.000 € und danach mit 

etwa 2.000 € jährlich zu veranschlagen. Daneben binden die Akkreditierung und die Auf-

rechthaltung derselben erhebliche Personalkapazitäten im Amt. Darüber hinaus müsste in 

nicht unerheblicher Größenordnung in die inzwischen veraltete Ausstattung und Technik des 

hiesigen Labors sowie in notwendige bauliche Maßnahmen (u. a. Zugangskontrolle, Abluftan-

lage) investiert werden. 

 

Vorab angestellte Überlegungen und interne Berechnungen des Veterinär- und Lebensmittel-

überwachungsamtes haben ergeben, dass es für den Kreis kostengünstiger ist, die Trichinen-

proben von einem Dritten – möglichst einer anderen Veterinärbehörde -  kostenpflichtig un-

tersuchen zu lassen. 
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Nach Gesprächen mit den umliegenden Veterinärbehörden hat sich der Kreis Viersen bereit 

erklärt, die aus dem Kreis Heinsberg stammenden Trichinenproben in seinem Untersuchungs-

labor am Schlachthof in Viersen, das sich bereits im Akkreditierungsverfahren befindet, mit-

untersuchen zu lassen.  

 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen (4.250 Proben von Schweinen und Pferden 

sowie 435 Proben von Wildschweinen pro Jahr; Tendenz stetig fallend) sowie der der Einla-

dung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügten Kostenkalkulation des Kreises Vier-

sen fallen jährliche Untersuchungskosten in Höhe von voraussichtlich 5.200,00 € an. 

 

Der bisherige Zeitaufwand für die Durchführung der Untersuchung im Eigenlabor lag bei 

etwa 5 Arbeitsstunden/Woche. Der für den Transport der Proben nach Viersen hier entstehen-

de Zeitaufwand liegt mit 3 Stunden (2 x wöchentlich etwa 1,5 h) unter dem bisherigen Zeit-

aufwand für die Untersuchungen. Die nunmehr anfallenden Wegstreckenentschädigungen für 

die Fahrten nach Viersen entsprechen betragsmäßig in etwa der Zeitersparnis. Die Fahrten 

nach Viersen können außerdem in vielen Fällen mit Fahrten zum Untersuchungsamt in Kre-

feld kombiniert werden. Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit der zuvor beschriebenen 

Investitionen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, den Kreis Viersen dauerhaft mit der Durchführung 

der Trichinenuntersuchung der im Kreis Heinsberg anfallenden Trichinenproben zu beauftra-

gen. Die im Kreis Heinsberg anfallenden Trichinenproben werden seit dem 01.11.2013 im 

Probebetrieb beim Kreis Viersen mituntersucht.  

 

Die dem Kreis Viersen für seine Tätigkeiten zu zahlenden Vergütungen fließen diesseits in 

die Gebührenkalkulation für die Fleischuntersuchung ein und werden dementsprechend auf 

die Untersuchungspflichtigen umgelegt. 

 

Für die dauerhafte Beauftragung des Kreises Viersen ist der Abschluss der der Einladung zur 

Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung notwen-

dig. Die Vereinbarung bedarf nach ihrem Abschluss noch der Genehmigung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf, die der Kreis Viersen erwirken wird. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt der Kreis-

tag den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme von Trichinenun-

tersuchungen zwischen dem Kreis Heinsberg und dem Kreis Viersen.  

  

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja 16  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  3:   

 

Kommunales Integrationszentrum Kreis Heinsberg 

 

Beratungsfolge: 

11.03.2014 Kreisausschuss 

20.03.2014 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: zz. nicht quantifizierbar 

 

Leitbildrelevanz: 3.9 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Der Kreistag hat sich in seiner Sitzung am 27.09.2012 grundsätzlich für die Einrichtung eines 

Kommunalen Integrationszentrums auf der Grundlage des vom Landtag beschlossenen Inte-

grations- und Teilhabegesetzes ausgesprochen. 

 

Die Verwaltung ist bei der darauffolgenden Antragstellung an das MAIS/MSW davon ausge-

gangen, den Ausbau des Kommunalen Integrationszentrums abhängig von den Ergebnissen 

des noch zu erstellenden Integrationskonzeptes und der sich in der täglichen Arbeit ergeben-

den Notwendigkeit sukzessive, d. h. nicht mit der vollen personellen Besetzung von Anfang 

an, in den nächsten Jahren vorzunehmen. 

 

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) macht jedoch - trotz mehrfacher 

und intensiver Bemühungen seitens des Kreises - die Förderung des Kommunalen Integrati-

onszentrums zwingend von einer personellen Ausstattung mit 5,5 Stellen sowie der Besetzung 

der Leitung und auch der Stellvertretung mit je einer Vollzeitstelle abhängig. Darüber hinaus 

muss das Kommunale Integrationszentrum eine abgeschlossene Einheit bilden, d. h. die dort 

tätigen Personen dürfen nicht in anderen Sachgebieten eingesetzt werden. 

 

Ein durch das Land NRW gefördertes Kommunales Integrationszentrum stellt sich demnach 

wie folgt dar: 

 

a)   Schwerpunkte der Tätigkeiten als Pflichtaufgaben: 

 

- interkulturelle und durchgängige sprachliche Bildung entlang der biografie-begleitenden 

Bildungskette, 

- Querschnittsaufgaben, z. Zt. Entwicklung von Instrumenten und Informationen über die 

kommunale Integrationsförderung. 
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b)  Besetzung des Kommunalen Integrationszentrums entsprechend den Vorgaben des Landes 

mit 5,5 Kräften: 

 

- 2 Lehrerstellen (Abordnung durch das Schulministerium), 

- 2 Stellen für außerschulische Arbeit - sozialpädagogische und sozialwissenschaftliche 

Fachkräfte,  

- 1 Verwaltungskraft (Fachhochschul- oder Bachelorabschluss), 

- eine halbe Assistenzkraft (Verwaltungsfachangestellte oder Fachangestellte für Büro-

kommunikation). 

 

Pro voller Sachbearbeiterstelle unter Spiegelstrich 2 und 3 erfolgt eine jährliche Festbe-

tragsförderung durch das Land in Höhe von maximal 50.000 €, für die halbe Assistenz-

stelle in Höhe von maximal 20.000 €, sodass sich eine Gesamtförderung von 170.000 € 

ergibt. 

 

c)  Mit der Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums sind darüber hinaus für den 

Kreis folgende Verpflichtungen verbunden (Eckpunktepapier des MAIS): 

 

- Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten sowie Büroausstattung für mindestens sechs 

Beschäftigte (im Falle der Beschäftigung von Teilzeitkräften ergibt sich unter Umständen 

ein höherer Raumbedarf), 

- Übernahme der übrigen Verwaltungskosten einschließlich der Reisekosten, 

- Bereitstellung eines Budgets für Lehr- und Lernmittel sowie für Projektkosten,  

- Teilnahme am monatlichen Online-Controlling, u. a. über Festlegung von Zielen, Kapazi-

tätsverteilung, Bericht über durchgeführte Maßnahmen, verwandte Arbeitszeit und Quali-

tätssicherung sowie die Mitwirkung am überregionalen Erfahrungstransfer. 

 

 

Es ist festzuhalten, dass auf den Kreis Heinsberg zurzeit nicht quantifizierbare Sach- und 

Overheadkosten sowie ggf. nicht durch die Förderung gedeckte „Restpersonalkosten“ zu-

kommen. Die Förderung selbst ist grundsätzlich auf Dauer angelegt, die jährliche Bewilligung 

steht jedoch unter dem Vorbehalt der Haushaltslage des Landes. 

 

Voraussetzung für die Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums ist ferner ein durch 

den Kreistag in Abstimmung mit den Kommunen verabschiedetes Integrationskonzept. Wäh-

rend die Stadt Heinsberg sich bereits sehr früh gegen die Einrichtung eines Kommunalen In-

tegrationszentrums ausgesprochen hat, wünscht sich die Stadt Hückelhoven, die bereits seit 

Jahren eigene Projekte zur Integrationsarbeit durchführt, ausdrücklich die Unterstützung des 

Kreises. 

 

Darüber hinaus sind die Schwerpunkte der Arbeit im Benehmen mit den örtlichen Akteuren 

der Integrationsarbeit in der Regel jeweils für zwei Jahre festzulegen. Zum Teil sind diese 

sehr aktiv und wünschen ausdrücklich die Unterstützung des Kreises, z. B. durch die Koordi-

nierung eines ehrenamtlichen Dolmetscherdienstes. 

 

Der Entwurf eines Integrationskonzeptes liegt zwischenzeitlich vor und ist der Einladung zur 

Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügt. Die erforderliche Abstimmung mit den kreisan-

gehörigen Kommunen und die Beteiligung der übrigen Akteure der Integrationspolitik sind 
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jedoch noch nicht erfolgt, da vor einer weiteren Außenwirkung zunächst die Grundsatzent-

scheidung des Kreistages zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums zu den vor-

genannten Bedingungen zu treffen ist. 

 

Die Einführung eines Kommunalen Integrationszentrums im Kreis Heinsberg wird von allen 

Fraktionen ausdrücklich begrüßt. CDU-Fraktionsvorsitzender Reyans weist ausdrücklich da-

rauf hin, dass der Vorbehalt der Landesförderung aus finanziellen Gesichtspunkten unabding-

bar sei.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Für den Zeitraum der Landesförderung in mindestens derzeitigem Umfang wird ein Kommu-

nales Integrationszentrum nach den Vorgaben des Landes NRW mit einer personellen Aus-

stattung von 5,5 Stellen, die sich aus 2 vom Land freigestellten Lehrerstellen und 3,5 vom 

Land pauschal geförderten kommunalen Stellen zusammensetzt, eingerichtet. Das vorliegende 

Integrationskonzept wird beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die notwendige Ab-

stimmung mit den kreisangehörigen Kommunen herbeizuführen und eine Beteiligung der 

übrigen Akteure der Integrationsarbeit durchzuführen.   

 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja 15  Nein 0  Enthaltung 1  Befangen 0   
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  4:   

 

Kommunale Pflegeplanung -örtliche Planung - des Kreises Heinsberg (Stand: 

01.01.2014) 

 

Beratungsfolge: 

19.02.2014 Ausschuss für Gesundheit und Soziales 

11.03.2014 Kreisausschuss 

20.03.2014 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Die Kommunale Pflegeplanung, Teil I – Quantitative Betrachtung des Pflegemarktes - 

wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2008 beschlossen. Damit wurde die Verbin-

dung von kommunaler Pflegeplanung und Altenhilfe sowie die Gestaltung von Lebensqualität 

bis ins Alter durch quartiersbezogene Angebote und Wohnkonzepte als planerische Schwer-

punktsetzung der zukünftigen kreisweiten Altenhilfe- und Pflegeprogrammatik ausgewiesen 

und darüber hinaus als wesentlicher Bestandteil der einzuleitenden qualitativen Betrachtung 

des Pflegemarktes gewichtet. 

Die Verwaltung hat zwischenzeitlich den Einstieg in die Quartiersentwicklung inhaltlich prä-

zisiert (Sozialmonitoring, Sozialraumorientierung, Sozialraumkonferenz als fachliches Aus-

tauschinstrument und Partizipationsansatz im Rahmen von Quartiersentwicklung) und bereits 

erhebliche Fortschritte in der eingeleiteten Umsetzungsphase erzielen können. Hierzu wird 

insbesondere auf die Inhalte der gemeinsamen Sitzung des Jugendhilfeausschusses und des 

Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 21.03.2013 verwiesen. 

Diese Arbeitsergebnisse sind in den Entwurf der Kommunalen Pflegeplanung – örtliche Pla-

nung - (Stand 01.09.2013) mit eingeflossen. Gemäß § 6 Abs. 2 PfG NRW sind die kreisange-

hörigen Gemeinden und die kommunalen Pflegekonferenzen an der Aufstellung kommunaler 

Pflegepläne zu beteiligen. Diese Beteiligung erfolgte im Rahmen der am 25.09.2013 durchge-

führten kommunalen Pflegekonferenz. Darüber hinaus wurde dieser Entwurf allen pflegerele-

vanten Einrichtungsträgern und allen kreisangehörigen Kommunen zur Stellungnahme zuge-

leitet. Hierzu wurden keine wesentlichen Einwände erhoben. 

Insbesondere zum darin propagierten Eintritt in eine quartiersorientierte Neuausrichtung der 

Pflegeinfrastrukturen sind bisher keine inhaltlichen Vorbehalte grundsätzlicher Art vorgetra-

gen worden. In weiterführenden Gesprächen mit mehreren Einrichtungsleitungen und -

trägern, die von Vertretern der Kreisverwaltung geführt wurden, konnten bestehende offene 

Fragen beantwortet werden. Hierzu kann als Fazit festgehalten werden, dass die Erforderlich-
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keit für einen Paradigmenwechsel in der Pflege von allen Gesprächsteilnehmern gesehen wird 

und der Einstieg in eine quartiersorientierte Pflegestruktur mehr oder weniger stark die Unter-

stützung durch die Einrichtungsträger und die Akteure erfahren wird.    

Das Landeskabinett hat zwischenzeitlich mit den am 07.02.2011 beschlossenen Eckpunkten 

zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und zur Reform des Wohn- und Teilhabege-

setzes eine Reform des Landespflegegesetzes (PfG NRW) und des Wohn- und Teilhabegeset-

zes (WTG 2008) avisiert, durch die die Quartiersorientierung in der Pflege gesetzlich normiert 

werden soll. Hierdurch sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung 

von Strukturen geschaffen werden, die den Menschen in Nordrhein-Westfalen ein weitgehend 

selbstbestimmtes Leben auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit ermöglichen soll. Damit 

einhergehen wird ein  Landesförderplan Alter und Pflege (§ 18 APG NRW) der voraussicht-

lich ein Finanzvolumen in Höhe von 8,7 Mio. Euro umfassen wird. Hieraus sollen Kreise und 

kreisweite Städte auch einen Personalkostenzuschuss (bis zu 50 Prozent) für die Einstellung 

einer Quartiersmanagerin bzw. eines Quartiersmanagers erhalten können.   

Diesem Reformvorhaben liegt zwischenzeitlich der Gesetzentwurf „Gesetz zur Entwicklung 

und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterent-

wicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Men-

schen, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen (GE-

PA-NRW)“ zugrunde.  

Die hierin beabsichtigte Neuausrichtung verfolgt insbesondere das Ziel, die Lebenslagen im 

Vorfeld von Pflege, die Pflege und ihre Herausforderungen selbst unter Einbindung in das 

lokale soziale Geschehen und Umfeld für die Zukunft zu stabilisieren und zu stärken.  

Insofern war der zuvor skizzierte konzeptionelle Paradigmenwechsel, der voraussichtlich im 

laufenden Jahr Gesetzesqualität erhält, in der Aktualisierung der Pflegeplanung gebührend zu 

berücksichtigen. Aufgrund des richtungsweisenden Beschlusses des Kreistages vom 

18.12.2008 besteht hierbei in den Zielvorstellungen von Kreis und Land eine durchgängige 

Deckungsgleichheit.  

In dem der Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales als Anlage 

beigefügten Entwurfsexemplar der Kommunalen Pflegeplanung (Stand 01.01.2014), in das 

die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens der kommunalen Pflegekonferenz eingearbeitet 

worden sind,  werden darüber hinaus die landespolitischen alten- und pflegepolitischen Ziel-

setzungen bereits im Vorfeld aufgegriffen, so dass bei Inkrafttreten des GEPA diese Planun-

gen den Anforderungen als örtliche Planung nach § 7 des zukünftigen Alten- und Pflegegesetz 

Nordrhein-Westfalen (APG NRW) aller Voraussicht nach entsprechen werden.  

Gemäß § 6 des derzeit geltenden PfG NRW haben die Kreise und kreisfreien Städte eine 

kommunale Pflegeplanung zu erstellen. Diese dient 

1. der Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegediensten und Pflegeein-

richtungen, 

2. der Überprüfung, ob über den Pflegemarkt ein qualitativ und quantitativ ausreichendes 

sowie wirtschaftliches Hilfsangebot für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen 

zur Verfügung gestellt wird und gem. § 11 Abs. 2 SGB XI die Vielfalt der Träger von 

Pflegeeinrichtungen gewahrt und deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unab-

hängigkeit beachtet werden und 
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3. der Klärung der Frage, ob und ggf. welche Maßnahmen von Kreisen und kreisfreien 

Städten zur Sicherung und Weiterentwicklung des Hilfsangebotes ergriffen werden 

müssen, sowie 

4. der Förderung der Beteiligung von bürgerschaftlichem Engagement im Zusammen-

hang von Pflege und Betreuung zur Sicherstellung der sozialen Teilhabe Pflegebedürf-

tiger.  

 

Darüber hinaus soll die kommunale Pflegeplanung Angebote der komplementären Hilfen, 

neue Wohn- und Pflegeformen sowie zielgruppenspezifische Angebotsformen aufzeigen 

und bei der Weiterentwicklung der örtlichen Infrastrukturen einbeziehen. 

In dem vorliegenden Entwurf wurde insofern den geltenden gesetzlichen Erfordernissen 

Rechnung getragen.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreistag beschließt die aufgestellte kommunale Pflegeplanung – örtliche Planung – 

(Stand: 01.01.2014).  

 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja 16  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   



Niederschrift über die Sitzung 

des Kreisausschusses am 11.03.2014 

 

13 

 

Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  5:   

 

Fortschreibung des Frauenförderplanes des Kreises Heinsberg sowie Bericht zum vier-

ten Frauenförderplan 

 

Beratungsfolge: 

11.03.2014 Kreisausschuss 

20.03.2014 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-

Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) vom 09.11.1999 hat der Kreis Heinsberg 

einen Frauenförderplan zu erstellen. Der vierte Frauenförderplan des Kreises Heinsberg ist 

durch Beschluss des Kreistages vom 21.12.2010 in Kraft getreten. Er galt gemäß § 5a Abs. 1 

LGG für eine Laufzeit von drei Jahren. 

 

Nach Ablauf des Frauenförderplanes hat die Dienststelle einen Bericht über die Personal-

entwicklung und die durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und den Frauenförderplan 

fortzuschreiben. 

 

Der Entwurf des fünften Frauenförderplanes wurde hinsichtlich Inhalt und Aufbau völlig neu 

konzipiert. Neben den statistischen Erfordernissen wurden verschiedenste Handlungsfelder 

(z. B. Personalentwicklung, Ausbildung, Fortbildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

Arbeitsklima, Verwaltungsmodernisierung und Controlling) aufgegriffen. Für jedes Hand-

lungsfeld werden konkrete Maßnahmen der Verwaltung festgelegt.   

 

Ein Entwurf des fünften Frauenförderplanes des Kreises Heinsberg (2014 - 2016) ist der Ein-

ladung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügt. Der Bericht zum vierten Frauen-

förderplan des Kreises Heinsberg wird als Tischvorlage nachgereicht bzw. mit der Einladung 

zur Kreistagssitzung versandt. 

 

Sowohl der Bericht als auch der Entwurf des neuen Frauenförderplanes sind in Zusammenar-

beit mit der Gleichstellungsbeauftragten erstellt worden.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens haben der Personalrat und die Schwerbe-

hindertenvertretung ihre Zustimmung erteilt. 
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GRÜNE-Fraktionsvorsitzende Meurer bittet darum, die Abstimmung bis zur Kreistagssitzung 

zu vertagen, da am 12.03.2014 noch eine Vorstellung des Frauenförderplanes durch Frau 

Wellens erfolge. 

 

Dem folgt der Kreisausschuss einvernehmlich.  
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  6:   

 

Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. 

§ 22 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) 

 

Beratungsfolge: 

11.03.2014 Kreisausschuss 

20.03.2014 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Bisher wurden die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen 

durch § 22 GemHVO NRW a. F. umfassend festgelegt. Der Gesetzgeber hat im Rahmen der 

Evaluierung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) mit dem ersten NKF-

Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.432) auch die Regelun-

gen zur Übertragung von Ermächtigungen modifiziert. Nach der Neuregelung des § 22 Abs. 1 

Satz 2 GemHVO NRW regelt der Landrat mit Zustimmung des Kreistages die Grundsätze 

über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.  

 

Aus Sicht der Verwaltung haben sich die bisher in der Jahresabschlussverfügung festgelegten 

Bestimmungen zu den Ermächtigungsübertragungen bewährt, so dass die Verwaltung vor-

schlägt, faktisch das bisherige Verfahren fortzuführen. In die Dienstanweisung des Landrates 

wurden somit die bisher getroffenen Regelungen aufgenommen.  

 

Die Dienstanweisung ist der Einladung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreistag stimmt der der Einladung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügten 

Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 

Abs. 1 GemHVO NRW zu.  

 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja 16  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  7:   

 

Gemeinsamer Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion gem. § 5 GeschO betr. "Einfüh-

rung eines Controllings" 

 

Beratungsfolge: 

11.03.2014 Kreisausschuss 

20.03.2014 Kreistag 

 

Es wird auf den der Einladung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügten gemeinsa-

men Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion vom 18.02.2014 verwiesen. 

 

In einer umfangreichen Diskussion begründen CDU-Fraktionsvorsitzender Reyans und FDP-

Fraktionsvorsitzender Lenzen ihre bereits mit dem Antrag dargelegte Auffassung zur weiteren 

Vorgehensweise nach Vorlage des KGST-Berichts. SPD-Fraktionsvorsitzender Stock führt 

aus, die Politik müsse nun Zielvorgaben machen und Prioritäten setzen, nicht die Verwaltung. 

GRÜNE-Fraktionsvorsitzende Maria Meurer und DIE LINKE-Fraktionsvorsitzender Dieter 

Meurer schließen sich dem an.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem gemeinsamen Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion vom 18.02.2014 wird zuge-

stimmt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja 11  Nein 5  Enthaltung 0  Befangen 0   
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  8:   

 

Bericht der Verwaltung 

 

 

Landrat Pusch teilt Folgendes mit: 

 

 

Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 

 

Mit Verfügung vom heutigen Tage hat die Bezirksregierung Köln die Haushaltssatzung des 

Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2014 ohne Einschränkungen genehmigt. Sie weist 

besonders darauf hin, dass den Kommunen gem. § 56 Abs. 2 Kreisordnung Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben wurde. Einwendungen wurden seitens der Kommunen nicht vorge-

tragen. 
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Sitzung: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt  9:   

 

Anfragen 

 

 

Hierzu liegt nichts vor. 
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